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Sachverhalt: 

A.  

Am 21. Februar 2018 verfassten der im Kanton Waadt wohnhafte Schwei-

zer Bürger A._______ und dessen aus Grossbritannien stammende Le-

benspartnerin B._______ (nachfolgend: Gastgeber bzw. Beschwerdefüh-

rende) ein Einladungsschreiben „à qui de droit“ zu Gunsten des aus dem 

Iran stammenden Ehepaars C._______ und D._______ und deren Tochter 

E._______ (nachfolgend: Gesuchstellende bzw. Gäste) (Akten der Vo-

rinstanz [SEM-act.] 1 S. 8). 

B.  

Der Vater des Beschwerdeführers, F._______, wandte sich mit Eingabe 

vom 22. Februar 2018 (nach vorgängiger E-Mail vom 20. Februar 2018) an 

die Botschaft in Teheran, um allfällige Informationen zu erhalten, wie die 

Gäste Visa erhalten könnten. Gleichzeitig teilte er mit, dass er die nötigen 

Garantien dafür gebe beziehungsweise gemeinsam mit den Beschwerde-

führenden für alle Kosten aufkomme und die fristgerechte Ausreise der 

Gäste garantiere. Er kenne die Familie seit 1970 und sie hätten sich ver-

schiedentlich gegenseitig besucht. Die Familie sei ungefähr vor zehn Jah-

ren letztmals in die Schweiz gereist. Sein letzter Besuch im Iran habe im 

Jahr 2012 stattgefunden (vgl. SEM-act. 1 S. 4-6).  

C.  

Mit Formulargesuchen vom 15. Mai 2018 gelangten die Gäste (geb. 1970, 

1975 und 2011) an die Schweizerische Botschaft in Teheran und beantrag-

ten Schengen-Visa für einen 30-tägigen Aufenthalt im Schengen-Raum. 

Für die Dauer ihres in der Schweiz geplanten Aufenthalts nannten sie als 

Gastgeber die Beschwerdeführenden.  

D.  

Mit Formularentscheiden vom 27. Mai 2018 lehnte es die Schweizer Bot-

schaft in Teheran ab, die gewünschten Visa auszustellen. Sie begründete 

ihre ablehnende Haltung mit der ihrer Auffassung nach fehlenden Gewähr 

für die fristgerechte Wiederausreise der Gesuchstellenden aus dem 

Schengen-Raum vor Ablauf der Visa (SEM-act. 3 S. 42, 47 und 52). 

E.  

Am 29. Mai 2018 wandte sich der Vater des Gastgebers an die Botschaft 

und bekundete sein Unverständnis über den ablehnenden Entscheid vom 

27. Mai 2018 (SEM-act. 1 S. 3). 
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F.  

Am 3. Juni 2018 erhoben die Gastgeber Einsprache bei der Vorinstanz. 

Dabei machten sie im Wesentlichen geltend, die Schweizerische Botschaft 

sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass eine fristgerechte Ausreise ihrer 

Gäste nicht gesichert sei.  

G.  

Im Rahmen des Einspracheverfahrens nahm die Vorinstanz Einsicht in die 

bei der Schweizerischen Botschaft in Teheran eingereichten Unterlagen 

und liess durch die Migrationsbehörde im Wohnsitzkanton der Gastgeber 

weitere Abklärungen zum Sachverhalt vornehmen. Einen von dieser Be-

hörde an sie gerichteten Fragenkatalog beantworteten die Gastgeber mit 

Eingabe vom 13. September 2018. Zur Begründung machten sie im We-

sentlichen geltend, der Vater des Gastgebers habe die Familie des weibli-

chen Gastes 1974 an der Universität von Nizza kennengelernt und sich 

1975 in Tabriz und Teheran aufgehalten. Deren Onkel habe mehrere Jahre 

in einem Haus der Familie des Gastgebers in Menton gelebt, bevor er wie-

der in den Iran zurückgekehrt sei. Der Vater des Gastgebers sei mehrere 

Male in den Iran gereist, um die Familie des weiblichen Gastes wiederzu-

sehen, letztmals im Jahr 2012. Deren Familie sei wiederum zwischen 1993 

und 2008 mehrmals in die Schweiz gekommen. Der Gastgeber und seine 

Geschwister sowie der weibliche Gast hätten die Freundschaft der Eltern 

fortgesetzt – sie seien seit 20 Jahren Freunde. Auf einer Reise in den Iran 

im Jahr 2005 habe der Gastgeber auch deren Ehemann kennengelernt. 

Das letzte Mal hätten sie sich im Sommer 2008 getroffen. Sie würden sich 

über ein Treffen im Sommer 2018 freuen, welches nunmehr bereits über 

die dritte Generation (die Söhne der Beschwerdeführenden und die Tochter 

der Gäste) hinweg stattfinden würde (SEM-act. 6 S. 93.).  

H.  

Mit Verfügung vom 27. September 2018 – eröffnet am 2. Oktober 2018 – 

wies das SEM die Einsprache ab. Dabei stützte es die Meinung der Vertre-

tung, wonach eine anstandslose Ausreise der Gäste nach ihrem Besuchs-

aufenthalt nicht als hinreichend gesichert betrachtet werden könne. Ange-

sichts des wirtschaftlichen Ungleichgewichts zwischen dem Iran und der 

Schweiz könnten diese aus ihrer geltend gemachten Berufstätigkeit nichts 

zu ihren Gunsten ableiten. Ausserdem hätten sie keine Unterlagen ins 

Recht gereicht, aus denen hervorgehe, dass sie nach Auslandsaufenthal-

ten wieder in den Iran zurückgekehrt seien. Die Gäste stammten aus einer 

Region, aus der aufgrund der dort herrschenden wirtschaftlichen Verhält-

nisse ein stark anhaltender Zuwanderungsdruck festzustellen sei. Ferner 
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werde der Entscheid auszuwandern erleichtert, wenn im Ausland bereits 

ein minimales Beziehungsnetz aus Angehörigen oder Freunden bestehe. 

Im Übrigen beruhe die Freundschaft zwischen den beiden Familien vor al-

lem auf derjenigen zwischen den Eltern beziehungsweise der Elterngene-

ration des Gastgebers und der Gäste (SEM-act. 7 S. 96-100). 

I.  

Mit Beschwerde vom 29. Oktober 2018 gelangten die Beschwerdeführen-

den an das Bundesverwaltungsgericht und beantragten die Aufhebung der 

vorinstanzlichen Verfügung. Es sei festzustellen, dass ihre Gäste die Vo-

raussetzungen für die Erteilung der beantragten Visa erfüllen würden. Das 

SEM sei anzuweisen, die Beschwerdeführenden für einen Neu-Antrag von 

Visa zugunsten ihrer Gäste einzuladen. Eventuell sei die Sache zur Neu-

beurteilung der Visa-Anträge im Sinne der Rekursbegründung an die Vo-

rinstanz zurückzuweisen.  

J.  

Mit Vernehmlassung vom 29. Januar 2019 beantragte die Vorinstanz die 

Abweisung der Beschwerde. 

K.  

Auf den weiteren Akteninhalt wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägun-

gen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Einspracheentscheide des SEM bezüglich Schengen-Visa sind mit Be-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG 

[SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich 

nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).  

1.2 Die Beschwerdeführenden haben am vorangegangenen Einsprachver-

fahren teilgenommen und sind als Gastgeber durch die angefochtene Ver-

fügung besonders berührt. Der fest anberaumte Besuchszeitraum ist inzwi-

schen abgelaufen. Durch die Einreichung des Rechtsmittels haben die Be-

schwerdeführenden jedoch kundgetan, dass sie ihr Interesse an der Be-

handlung der Beschwerde aufrechterhalten. Die Beschwerdelegitimation 
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gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG ist somit gegeben. Auf die frist- und formge-

rechte Beschwerde ist daher einzutreten (vgl. Art. 50 und 52 VwVG).  

1.3 In der vorliegenden Angelegenheit entscheidet das Bundesverwal-

tungsgericht endgültig (vgl. Art. 83 Bst. c Ziff. 1 BGG).  

2.  

Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von 

Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermes-

sens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserhebli-

chen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit gerügt werden (vgl. 

Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdever-

fahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 

VwVG nicht an die Begründung der Begehren gebunden und kann die Be-

schwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheis-

sen oder abweisen. Massgeblich ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeit-

punkt seines Entscheids (vgl. BVGE 2014/1 E. 2). 

3.  

Vorab ist auf die formellen Rügen einzugehen (BGE 142 I 188 E. 3). 

3.1 Soweit in der Beschwerde das Vorgehen der Schweizer Botschaft in 

Teheran beanstandet wird, ist darauf hinzuweisen, dass deren Entscheid 

nicht Verfahrensgegenstand ist (vgl. E. 1.1). Mit Bezug auf die Rüge, die 

Botschaft habe die eingereichten Dokumente nicht beachtet beziehungs-

weise nicht gelesen, das Dossier nicht gekannt und keine Befragung durch-

geführt, ist der Vollständigkeit halber Folgendes festzuhalten: 

Gemäss geltender Praxis wird ein persönliches Gespräch beziehungs-

weise ein Interview von der Auslandvertretung nur in begründeten Fällen 

anberaumt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie anhand der vor-

liegenden Unterlagen und Angaben keinen Entscheid treffen kann (vgl. Vi-

sahandbuch I mit SEM Ergänzungen Teil II Ziff. 3.3.5 [Gespräch] sowie Ziff. 

7.11 [Wann sollte der Antragsteller zu einem Gespräch bestellt werden], 

online abrufbar unter > Rechtsgrundlagen > Weisungen, besucht im März 

2020). Erachtet sie hingegen die Angaben als ausreichend, ist sie nicht 

gehalten, eine Befragung durchzuführen. Vorliegend durfte sie offensicht-

lich davon ausgehen, über genügend Unterlagen und Angaben zu verfü-

gen. Zudem wurden die Eingaben der Gäste und der Gastgeber von der 

Schweizer Vertretung am 15. Mai 2018 sowie am 10. Juni 2018 elektro-

nisch im Visasystem ORBIS hinterlegt. Infolgedessen konnten das SEM 



F-6161/2018 

Seite 6 

sowie das Bundesverwaltungsgericht darauf zurückgreifen (vgl. in diesem 

Zusammenhang auch Sachverhalt Bst. G.)  

3.2 Die Beschwerdeführenden machen eine Verletzung ihres Anspruchs 

auf rechtliches Gehör geltend. Die Vorinstanz habe sich mit den Argumen-

ten der Einsprache vom 3. Juni 2018 nicht auseinandergesetzt, sondern 

lediglich den «Entscheid von Teheran» bestätigt. In ihrer Begründung habe 

sie lediglich die unbewiesenen Behauptungen der Visa-Abteilung in Tehe-

ran wiederholt und die Gesuche ohne jegliche Begründung abgelehnt. Es 

gehe nicht an, dass ihre Gäste ohne eigentliche Prüfung des Sachverhalts 

und der vorgelegten Dokumente «abgewimmelt» worden seien. 

3.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 29 ff. 

VwVG) dient der Sachverhaltsabklärung und stellt gleichzeitig ein persön-

lichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar. 

Kernelement ist das Recht auf vorgängige Äusserung. Die Behörde muss 

die Äusserungen der Partei zur Kenntnis nehmen, sie in der Entscheidfin-

dung und -begründung würdigen und sich sachgerecht damit auseinander-

setzen (Art. 32 Abs. 1 VwVG). Die Begründungspflicht (Art. 35 VwVG) 

dient der rationalen und transparenten Entscheidfindung und soll dem Ad-

ressaten erlauben, einen Entscheid entweder zu akzeptieren oder sachge-

recht anzufechten. Die Behörde hat dabei die wesentlichen Überlegungen 

zu nennen, von denen sie sich leiten liess. Dabei ist sie nicht gehalten, zu 

jedem Argument der Partei explizit Stellung zu nehmen. Es genügt, wenn 

aus der Gesamtheit der Begründung hervorgeht, weshalb das Vorge-

brachte als unrichtig oder unwesentlich übergangen wird (vgl. BVGE 

2012/24 E. 3.2 ff.; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-

waltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 629 ff.). 

3.4 Die Vorinstanz fasst auf Seite 2 ihrer Verfügung die in der Einsprache 

vom 3. Juni 2018 erhobenen Einwände zusammen und geht auf Seite 4 

auf die Verhältnisse des vorliegenden Einzelfalls ein, wobei die wesentli-

chen – wenn auch eher knapp gehaltenen – Überlegungen, welche zur Ab-

lehnung der Einsprache führten, ersichtlich sind. Diese Ausführungen er-

laubten es den Beschwerdeführenden folglich, den zentralen Grund für die 

Abweisung zu erkennen (nicht gesicherte Wiederausreise infolge fehlender 

Bindungen an den Heimatstaat) und dagegen sachgerechte Einwände vor-

zubringen. Zudem geht die Vorinstanz nach den allgemeinen Ausführun-

gen zu Iran auf die – nach ihrem Dafürhalten – relevanten persönlichen, 

gesellschaftlichen und familiären Umstände der Gesuchstellenden ein. Ob 

die von der Vorinstanz daraus gezogene Schlussfolgerung vor dem Gesetz 
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standhält, ist nicht eine Frage des Anspruchs auf rechtliches Gehör, son-

dern der nachfolgend vorzunehmenden materiell-rechtlichen Prüfung. Die 

Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist daher un-

begründet.  

4.  

Am 1. Januar 2019 ist die Teilrevision des Ausländergesetzes vom 16. De-

zember 2005 (AuG) abschliessend in Kraft getreten (AS 2018 3171). Dabei 

wurde der Titel des Gesetzes in «Ausländer- und Integrationsgesetz» (AIG, 

SR 142.20) umbenannt. Das Gericht verwendet hier die neue Bezeich-

nung, da die in diesem Urteil behandelten wesentlichen Bestimmungen 

nicht geändert wurden (vgl. Urteil des BVGer F-2068/2018 vom 1. Februar 

2019 E. 2). 

5.  

Der angefochtenen Verfügung liegen die Gesuche von iranischen Staats-

angehörigen um Erteilung eines Visums für einen Besuchsaufenthalt im 

Schengen-Raum zugrunde. Da sich die Gäste nicht auf die EU/EFTA-Per-

sonenfreizügigkeitsabkommen berufen können und die beabsichtigte Auf-

enthaltsdauer 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht 

überschreitet, fällt die Streitsache in den persönlichen und sachlichen An-

wendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die 

Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemein-

schaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 

2011/48 E. 3). Das Ausländer- und Integrationsgesetz und seine Ausfüh-

rungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schen-

gen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthal-

ten (Art. 2 Abs. 4 AIG). 

6.  

6.1 Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-

Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-

raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz eines Visums sind, falls 

ein solches nach Massgabe der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 (Aufstellung der 

Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aus-

sengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Dritt-

länder, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind [ABl. L 

303/39 vom 28.11.2018; nachfolgend: Verordnung [EU] 2018/1806; in Kraft 

seit 15. Februar 2019]) erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 Bst. b der Verordnung 

[EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 

Grenzen durch Personen [Kodifizierter Text] [Schengener Grenzkodex, 

SGK, Abl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 

15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 

142.204]); vgl. auch Art. 2 Ziff. 6 SGK; Art. 5 Abs. 1 Bst. a AIG). Als irani-

sche Staatsangehörige unterliegen die Gesuchstellenden unbestrittener-

massen der Visumpflicht (Anhang I der bereits erwähnten Verordnung Nr. 

2018/1806; Art. 8 Abs. 1 VEV). 

6.2 Voraussetzung zur Visumerteilung und zur Einreise ist unter anderem, 

dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ord-

nung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internatio-

nalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) 

und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b 

der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visako-

dex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 

E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das 

Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist 

eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e 

SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher 

zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr 

einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Aus-

reise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die ge-

sicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 

Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2). 

6.3 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines 

Recht auf Einreise noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Ertei-

lung eines Visums. Die Schweiz ist daher grundsätzlich nicht gehalten, 

drittstaatsangehörigen Personen die Einreise zu gestatten. Das Schengen-

Recht schränkt die nationalstaatlichen Befugnisse insoweit ein, als es ein-

heitliche Voraussetzungen für Einreise und Visum aufstellt und die Mitglied-

staaten verpflichtet, die Einreise bzw. das Visum zu verweigern, wenn die 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Einen Anspruch auf Einreise bzw. Vi-

sum vermittelt aber auch das Schengen-Recht nicht (BVGE 2014/1 E. 4.1.1 

und E. 4.1.5; 2011/48 E. 4). 

6.4 Sind sämtliche Voraussetzungen für die Visumerteilung erfüllt, ist das 

Schengen-Visum auszustellen. Ist hingegen einer der in Art. 32 Abs. 1 VK 
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(nicht abschliessend) aufgelisteten Tatbestände gegeben, darf ein einheit-

liches Visum nicht erteilt werden (vgl. Art. 21 Abs. 1 und Abs. 3 VK; Art. 32 

Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.5; 2011/48 E. 4.6; Urteil des BVGer 

F-7617/2016 E. 4.1). Das Schengen-Visum ist deshalb unter anderem zu 

verweigern, wenn Zweifel an der von der drittstaatsangehörigen Person 

bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor 

Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums wieder zu verlassen (Art. 32 

Abs. 1 Bst. b VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Den Behörden kommt bei der Be-

urteilung, ob die Voraussetzungen für die Visumerteilung erfüllt sind, ein 

weiter Beurteilungsspielraum zu (BVGE 2014/1 E. 4.1.5 in fine). 

6.5 Sind – abgesehen vom Visum selbst – die Einreisevoraussetzungen 

nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der betreffende Mitglied-

staat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären 

Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internatio-

naler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 

Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK). 

7.  

7.1 In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber tref-

fen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ab-

lauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine 

Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu 

würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen 

Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 

Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). An-

haltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederaus-

reise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland 

der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesu-

chen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich 

und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, 

da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss 

häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebe-

willigung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.). 

7.2 Im Zusammenhang mit der allgemeinen Lage im Iran verweist das SEM 

auf die dort herrschenden schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse und ei-

nen damit einhergehenden Migrationsdruck. Das Bundesverwaltungsge-

richt teilt diese Einschätzung (vgl. Urteil des BVGer vom 10. April 2019 
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E. 6.1 m.H.). Die Schere zwischen Arm und Reich wird im Iran immer grös-

ser. Offiziell ist jeder achte Iraner arbeitslos. Gerade junge Akademiker tun 

sich schwer, auf dem Arbeitsmarkt geeignete Stellen zu finden. Gleichzeitig 

können immer weniger Iraner von einem Einkommen leben und sind so 

gezwungen, einen zweiten oder gar dritten Job anzunehmen (Quelle: Lip-

ortal das Länderinformationsportal, www.liportal.de > Iran > Wirtschaft und 

Entwicklung > Entwicklung und Entwicklungspolitik, besucht im März 

2020). Infolgedessen ist die sogenannte «Brain-Drain-Rate» aus dem Iran 

im internationalen Vergleich eine der höchsten (vgl. www.wirtschaft.com > 

Experten warnen vor «Braindrain» aus Türkei und Iran, vom 11. August 

2019; www.focus.de > Politik > Ausland > Iran > Iraner im Exil/ Iraner er-

zählt, warum Jugend Land verlässt, vom 4. März 2017; www.financaltri-

bune.com > Brain Drain continues in Iran, vom 9. November 2016, alle be-

sucht im März 2020). Der Vorsitzende der deutsch-iranischen Parlamenta-

riergruppe im deutschen Bundestag hielt diesbezüglich fest, «Teheran 

(nehme) bewusst einen Braindrain in Kauf, obwohl der Schaden für das 

Land enorm (sei)» (vgl. www.wirtschaft.com > Experten warnen vor «Brain-

drain» aus Türkei und Iran, vom 11. August 2019, besucht im März 2020). 

8.  

8.1 Dass viele Menschen aus dem Iran emigrieren, wirkt sich unter ande-

rem auch auf die Schweizer Asylstatistik aus, in der der Iran nach wie vor 

zu den wichtigsten Herkunftsländern gehört (vgl. www.sem.admin.ch > 

Publikationen & Service > Asylstatistik > Asylstatistik 2019 > Kommentierte 

Asylstatistik 2019 S. 15 und S.18, besucht im März 2020). Wie das SEM in 

der angefochtenen Verfügung zurecht festgestellt hat, ist ein im Ausland 

bestehendes minimales soziales Beziehungsnetz aus Verwandten oder 

Freunden zudem ein wichtiges Element, das den Entscheid, auszuwan-

dern, erleichtern kann. Angesichts der restriktiven Zulassungsregelung 

führt dies nicht selten zur Umgehung von ausländerrechtlichen Bestim-

mungen, indem die Gesuchstellenden – einmal eingereist – versuchen, 

den Aufenthalt auf eine ganz andere Basis abzustützen (BVGE 2014/1 

E. 6.2.2). Das Risiko einer nicht fristgerechten Wiederausreise der Gäste 

ist demnach grundsätzlich als hoch einzuschätzen.  

8.2 In die Prognose über die Absicht einer gesuchstellenden Person, den 

Schengen-Raum fristgerecht zu verlassen, sind weiter ihre persönliche, fa-

miliäre und berufliche Situation sowie ihre Interessenlage miteinzubezie-

hen (BVGE 2014/1 E. 6.3.1). Obliegt einer gesuchstellenden Person im 

Heimatland beispielsweise eine besondere berufliche, gesellschaftliche  

http://www.liportal.de/
http://www.wirtschaft.com/
http://www.focus.de/
http://www.financaltribune.com/
http://www.financaltribune.com/
http://www.wirtschaft.com/
http://www.sem.admin.ch/
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oder familiäre Verantwortung, kann dies die Prognose für eine anstands-

lose Wiederausreise begünstigen. Umgekehrt muss bei Personen, die in 

ihrer Heimat keine besonderen Verpflichtungen haben, das Risiko eines 

ausländerrechtlich nicht regelkonformen Verhaltens nach einer bewilligten 

Einreise als hoch eingeschätzt werden (BVGE 2014/1 E. 6.3.1 m.H.; 

2009/27 E. 8). 

8.3 Bei den Gästen handelt es sich um ein Ehepaar und ihre siebenein-

halbjährige Tochter. Sie leben in Teheran, wo gemäss ihren Angaben auch 

ihre weiteren Angehörigen zuhause sind. Aus ihren diesbezüglich nur 

knappen Angaben lassen sich keine Umstände im Sinne von sozialen oder 

familiären Verpflichtungen ableiten, die sie nachhaltig von einer Emigration 

abhalten könnten.  

8.4 Damit ist der wirtschaftlichen Situation der Gäste ein besonderes Au-

genmerk zu widmen. 

8.4.1 Den Akten ist zu entnehmen, dass der Gast (…) tätig ist, seine Ehe-

frau (…) in Teheran. Ihre Einkommen sind gemessen an iranischen Ver-

hältnissen recht gut und auch ihr Wohnsitz befindet sich in Teheran an gu-

ter Adresse. Gestützt auf die vorgelegten Dokumente scheint der Gast Mit-

eigentümer an einer Unternehmung (…) zu sein und die Eheleute verfügen 

über ein (wenn auch bescheidenes) (Bank-)Guthaben. Dass Grundeigen-

tum im Iran vorhanden ist, nämlich eine Eigentumswohnung in Teheran so-

wie ein Ferienhaus (…), wird zwar in der Rechtsschrift geltend gemacht, 

geht jedoch aus den eingereichten Unterlagen ebenso wenig wie das gel-

tend gemachte (Familien-)Konto in Frankreich und ein (mittlerweile aufge-

löstes) Konto in der Schweiz hervor (vgl. zum Ganzen SEM-act. 3 S. 32-

36; SEM-act. 3 S. 46 f.; SEM-act. 3 S. 51 f.). Doch unabhängig davon kann 

selbst ein Vermögen – oder Grundbesitz – keine hinreichende Gewähr für 

eine fristgerechte und anstandslose Wiederausreise der Gäste leisten, da 

auch im Fall einer Migration solche Vermögenswerte nicht verloren gehen. 

Ebenso wenig kann – aufgrund des grossen Lohngefälles zwischen der 

Schweiz und dem Iran – selbst ein für iranische Verhältnisse gutes Salär 

migrationswillige Personen davon abhalten, das Heimatland dauerhaft zu 

verlassen.  

8.4.2 Demnach können keine Anzeichen für eine besondere Verwurzelung 

oder eine Verpflichtung der Gäste im Iran ausgemacht werden, die geeig-
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net wären, die aufgrund der allgemeinen Lage im Iran anzunehmenden Ri-

siken für eine nicht ordnungsgemässe Wiedereinreise entscheidend zu re-

lativieren. 

8.5 Daran vermögen auch die auf Beschwerdeebene erhobenen Einwände 

nichts zu ändern. Insbesondere die wiederholt geltend gemachte rege Rei-

setätigkeit der Gäste in den vergangenen Jahren wurde auch auf Be-

schwerdeebene nicht belegt. Dem Reisepass des männlichen Gastes ist 

zwar die geltend gemachte Reise im Jahr 2011 und infolgedessen dessen 

Rückkehr in den Iran zu entnehmen, doch haben sie gemäss ihren Antrags-

formularen vom 15. Mai 2018 in den letzten drei Jahren keine Visa für den 

Schengen-Raum beantragt (vgl. SEM-act. 3 S. 41, S. 46 und S. 51). Der 

geltend gemachte Ferienaufenthalt der Gäste in Georgien im Sommer 

2018 (nach der Verweigerung der Visa) und die im Anschluss daran er-

folgte Rückkehr in den Iran, sind ebenfalls nicht belegt. Da Georgien jedoch 

ausserhalb des Schengen-Raumes liegt, wäre dieser Aufenthalt ohnehin 

anders zu gewichten. Aus dem Umstand, dass die «Elterngeneration» häu-

fig nach Europa beziehungsweise in den Iran gereist ist (vgl. SEM-act. 6 

S. 81-86), können die Gäste ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.  

8.6 Ferner machen die Beschwerdeführenden geltend, ihren Gästen droh-

ten Rechtsnachteile für künftige Anträge um Erteilung eines Visums. Diese 

müssten bei einem neuen Antrag mitteilen, dass sie bereits einen ableh-

nenden Bescheid erhalten hätten. Dies würde faktisch bedeuten, dass sie 

nie mehr ein Visum erhalten könnten, was wiederum deren berufliche Tä-

tigkeit stark einschränken würde. Diese Befürchtung erscheint jedoch un-

begründet, da jeder neue Antrag um Erteilung eines Visums im Hinblick auf 

den jeweiligen Aufenthaltszweck beurteilt wird. 

8.7 Die Beurteilung durch die Vorinstanz lässt entgegen dem Einwand der 

Beschwerdeführenden auch nicht auf eine willkürliche Bewilligungspraxis 

schliessen. Zur Prüfung des deklarierten Visumszweckes beziehungs-

weise eines Willens zur Wiedereinreise ist auf Aspekte wie die wirtschaftli-

chen und politischen Verhältnisse im Herkunftsstaat und das persönliche, 

soziale und wirtschaftliche Umfeld der Gesuchstellenden abzustellen. Ein 

solches Vorgehen ergibt sich schon aus den einschlägigen internationalen 

und nationalen Normen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-2547/2016 vom 

31. August 2016 E. 7.3). 

 



F-6161/2018 

Seite 13 

9.  

9.1 Unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation im Herkunftsland 

und vor dem dargelegten persönlichen Hintergrund durfte die Vorinstanz 

demnach davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine frist-

gerechte und anstandslose Wiederausreise der Gesuchstellenden nach ei-

nem Besuchsaufenthalt besteht. Dies selbst in Berücksichtigung der Tat-

sache, dass keine Zweifel am Willen der Beschwerdeführenden bestehen, 

die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Denn sie können in ihrer 

Eigenschaft als Gastgeber wohl für gewisse finanzielle Risiken Garantie 

leisten, nicht aber für ein bestimmtes Verhalten ihrer Gäste (vgl. BVGE 

2009/27 E. 9). Aus dem gleichen Grund kann auch nicht entscheidend sein, 

dass die Beschwerdeführenden einen gewissen Aufwand im Zusammen-

hang mit dem beabsichtigten Besuch betrieben haben, wobei dieser im 

Vergleich zum regen Engagement des Vaters des Gastgebers eher be-

scheiden erscheint. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen erübrigen 

sich jedoch an dieser Stelle weitere Erörterungen.  

9.2 Aufgrund des Gesagten kann kein Visum für den gesamten Schengen-

Raum erteilt werden. Die Beschwerdeführenden machen sodann keine – 

beispielsweise humanitären – Gründe geltend, welche die Erteilung von 

Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit nahelegen würden.  

10.  

Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfü-

gung im Lichte von Art. 49 VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Be-

schwerde ist daher abzuweisen.  

11.  

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Be-

schwerdeführenden aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 und 

Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-

schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 700.– werden den Beschwerdeführenden 

auferlegt. Sie sind durch den in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss 

gedeckt. 

3.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführenden (Einschreiben) 

– die Vorinstanz (mit den Akten Ref-Nr. (…) + (…) + (…) zurück) 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 
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